
Arbeitsmarktintegration - Website Werdenhilft! Stand: 19.08.2016

Im Folgenden werden wichtige Informationen für Flüchtlinge, die eine Arbeit oder ein 
Praktikum aufnehmen wollen, zusammengefasst. Die Kernpunkte werden dargestellt, zu 
Details wird auf entsprechende websites verwiesen.

1. Eine Infografik der Stadt Essen informiert über den Weg durch die Essener
Behörden von der Zuweisung zur Integration.

2. Der Zugang zum Arbeitsmarkt für geflüchtete Menschen hängt vom Aufenthaltssta-
tus ab:
- Aufenthaltsstatus 1: Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis
- Aufenthaltsstatus 2: Personen mit einer Aufenthaltsgestattung (sogenannte BÜMA)
- Aufenthaltsstatus 3: Personen mit einer Duldung

Für Personen der Gruppe 1 ist das Asylverfahren abgeschlossen. Dazu gehören:
- Asylberechtigte und Konventionsflüchtlinge
- subsidiär Schutzberechtigte
- national Schutzberechtigte
Diese Personen haben uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. 

Für Personen mit Status 2 oder 3 ist der Zugang zum Arbeitsmarkt   eingeschränkt  !  
- Vor Arbeitsaufnahme auf jeden Fall: Genehmigung zur Ausübung einer Beschäftigung 

bei ihrer Ausländerbehörde einholen.
- wenn positiv: Ausländerbehörde holt die Zustimmung der Arbeitsagentur ein.

- Personen mit einer Aufenthaltsgestattung, die verpflichtet sind, in einer 
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, dürfen grundsätzlich keiner Beschäftigung nachge-
hen (AE-Wohnverpflichtung gilt 6 Wochen, bis max. 6 Monate verlängerbar), (Anhang 
2).

http://www.bamf.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/A/auslaenderbehoerde-glossar-d-ip.html?view=renderHelp%5BCatalogHelp%5D&nn=6182724
http://www.bamf.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/A/auslaenderbehoerde-glossar-d-ip.html?view=renderHelp%5BCatalogHelp%5D&nn=6182724
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- Personen aus sicheren Herkunftsländern, die ihren Asylantrag nach dem 

31.08.2015 stellen, müssen während des gesamten Asylverfahrens (und im Falle 
der Ablehnung des Asylantrages in bestimmten Fällen bis zur Ausreise) in 
Aufnahmeeinrichtungen wohnen und dürfen somit keiner Beschäftigung nachgehen 
(Anhang 2).

- Personen, die eine Duldung besitzen, dürfen keiner Beschäftigung nachgehen,
: wenn sie eingereist sind, um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 

erlangen
: wenn sie aufenthaltsbeendende Maßnahmen verhindern, indem sie zum Beispiel 

über ihre Identität oder Staatsangehörigkeit täuschen oder
: wenn sie aus einem sicheren Herkunftsland stammen und ihr nach dem 31.08.2015 

gestellter Asylantrag abgelehnt worden ist.

Details siehe auch
 BAMF – FAQ
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-
node.html 

 Parität. Gesamtverband, „Der Zugang zur Berufsausbildung und zu den Leistungen 
der Ausbildungsförderung für junge Flüchtlinge und junge Neuzugewanderte“,  Jan. 2016
Sehr empfehlenswert.
http://www.jugendsozialarbeit-
paritaet.de/data/broschuere_junge_fluechtlinge_zugang_ausbildung_u_foerderung_2015.pdf

 IHK Essen, „Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeitsmarkt, 
(Jessica Hallmann, 0201 1892-234, jessica.hallmann@essen.ihk.de)
http://www.essen.ihk24.de/produktmarken/Aus-_und_Weiterbildung/Infos_Unternehmen/Fluechtlinge-in-
Essen/2771726

 DIHK - Deutscher Industrie- und Handelskammertag, „ Integration von 
Flüchtlingen in Ausbildung und Beschäftigung“, (Stand: Jan. 2016), Leitfaden für 
Unternehmen
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/fileadmin/assets/pdfs/dihk-leitfaden-integration-
fluechtlinge_Jan_2016.pdf    (Stand: Jan. 2016)

3. Ausbildungsförderung von Geflüchteten
Der Zugang zur Ausbildungsförderung richtet sich auch nach dem Aufenthaltsstatus. 
Einen sehr guten Überblick gibt der Paritätische Gesamtverband: „Der Zugang zur Be-
rufsausbildung und zu den Leistungen der Ausbildungsförderung …“, s.o.
http://www.jugendsozialarbeit-
paritaet.de/data/broschuere_junge_fluechtlinge_zugang_ausbildung_u_foerderung_2015.pdf

4. Integrationskurse
Der Zugang zum Arbeitsmarkt oder zu Praktika setzt in der Regel ausreichende 
Deutschkenntnisse mindestens auf dem Sprachniveau B1 voraus. Diese 
Sprachkenntnisse werden im Integrationskurs (600 UE + 60 UE) vermittelt.

Asylbewerber und andere Personengruppen mit jeweils guter Bleibeperspektive können 
gem. § 44 Abs. 4 S. 2 Nr. 1-3 Aufenthalts Gesetz (AufenthG) im Rahmen verfügbarer 
Kursplätze zum Integrationskurs zugelassen werden. Hiernach können

- Ausländer, die eine Aufenthaltsgestattung gem. § 55 Abs. 1 AsylG besitzen und bei de-
nen ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist,

- Ausländer, die eine Duldung gem. § 60 a Abs. 2 S. 3 AufenthG besitzen und
- Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 5 AufenthG besitzen,

http://www.jugendsozialarbeit-paritaet.de/data/broschuere_junge_fluechtlinge_zugang_ausbildung_u_foerderung_2015.pdf
http://www.jugendsozialarbeit-paritaet.de/data/broschuere_junge_fluechtlinge_zugang_ausbildung_u_foerderung_2015.pdf
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/fileadmin/assets/pdfs/dihk-leitfaden-integration-fluechtlinge_Jan_2016.pdf
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/fileadmin/assets/pdfs/dihk-leitfaden-integration-fluechtlinge_Jan_2016.pdf
http://www.essen.ihk24.de/produktmarken/Aus-_und_Weiterbildung/Infos_Unternehmen/Fluechtlinge-in-Essen/2771726
http://www.essen.ihk24.de/produktmarken/Aus-_und_Weiterbildung/Infos_Unternehmen/Fluechtlinge-in-Essen/2771726
http://www.jugendsozialarbeit-paritaet.de/data/broschuere_junge_fluechtlinge_zugang_ausbildung_u_foerderung_2015.pdf
http://www.jugendsozialarbeit-paritaet.de/data/broschuere_junge_fluechtlinge_zugang_ausbildung_u_foerderung_2015.pdf
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/ZugangArbeitFluechtlinge/zugang-arbeit-fluechtlinge-node.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/A/asylbewerberleistungsgesetz.html?view=renderHelp%5BCatalogHelp%5D&nn=6182724
http://www.bamf.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/A/ablehnung-asyl.html?view=renderHelp%5BCatalogHelp%5D&nn=6182724
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einen Antrag auf Zulassung zum Integrationskurs bei der Zentrale des BAMF stel-
len. Formulare und Anträge beim BAMF unter:
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/Formulare/formulare-node.html
Merkblatt dazu in vielen Sprachen (auf der BAMF-Seite), außerdem s. Anhang 3.
Bürgerservice BAMF: Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr. Telefon: +49 911 943-6390

Berechtigungsscheine werden z.T. vom BAMF, sonst aber vom JobCenter ausgegeben.
Laut Zusage von Herrn Renzel (Vorstand Geschäftsbereich 5 der Stadt Essen, u.a. Job-
Center) wird das JobCenter die Scheine bei der Antragsannahme ausgeben, auch 
für Personen mit subsidiärem Schutz.

- Die Standorte des JobCenters Essen: 
https://www.essen.de/rathaus/ordner_1/service/essen_de_basisvorlage_zweispaltig_123.de.html

- Integration Point Essen: Berliner Platz 10, 45127 Essen, 1. Etage. 
https://www.essen.de/leben/fluechtlinge_1/integration_point.de.html - Team@Integration-Point.essen.de

- Der Integrationsatlas der Stadt Essen zeigt eine Übersicht über die aktuell zur Ver-
fügung stehenden Integrationsangebote mit sehr guter Suchfunktion: 
https://www.essen.de/leben/zugewanderte_1/integrationsatlas/integrationsangebote_uebersicht.de.jsp

Anhang 1: Überblick der wichtigsten Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes.
Es besteht ein Anspruch auf die Teilnahme am Integrationskurs, wenn ein Geflüchteter 
eine Aufenthaltserlaubnis von mindestens 1 Jahr erhält (also auch bei subsidiärem 
Schutz!), aber auch eine Verpflichtung zur Teilnahme, sonst Leistungskürzung mög-
lich! (s. auch Punkt 5/Eingliederungsvereinbarung)

Seit Oktober 2015 können einige Menschen mit einer Duldung zu den Integrationskur-
sen zugelassen werden, wenn freie Plätze zur Verfügung stehen. Dies gilt nach
§ 44 Abs. 4 AufenthG jedoch nur für Personen, die eine so genannte Ermessensdul-
dung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG besitzen.

5. Eingliederungsvereinbarung (EGV)
EGV werden vor allem nach § 15 SGB II im Bereich der Eingliederung der Bezieher 
von Arbeitslosengeld II in den Arbeitsmarkt eingesetzt. In einer EGV werden die 
Pflichten und Leistungen beider Seiten bei der Arbeitssuche, das Ziel und die verfolgte 
Strategie festgelegt.
Eine EGV nach §     37   Abs. 2 SGB III oder §     15   SGB II ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag 
zwischen der Agentur für Arbeit und einem Arbeitslosen. Hat sich die Behörde in 
der EGV verpflichtet, eine bestimmte Leistung zur Eingliederung in Arbeit zu gewähren, 
so entsteht daraus ein Rechtsanspruch auf die Leistung. 

Zugleich wird festgelegt, welche Eigenbemühungen der Arbeitslose zu erbringen hat, 
um seine Arbeitslosigkeit zu beenden. Erbringt der Arbeitslose die verbindlich vereinbar-
ten Eigenbemühungen nicht [z.B. Teilnahme am Integrationskurs, s.a. § 44 a AufenthG, 
Anhang 1], so führt dies zu einer zeitweisen Sperre   des   Arbeitslosengeldes   oder Minde  -  
rung des   Arbeitslosengeldes     II  .
[nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Eingliederungsvereinbarung]

6. Praktika
- Für ein Praktikum für Personen mit Duldung oder einer Aufenthaltsgestattung bietet 

der Paritätische Gesamtverband umfangreiche Tabellen auf S. 89 ff unter seinem link
http://www.jugendsozialarbeit-paritaet.de/data/ 
broschuere_junge_fluechtlinge_zugang_ausbildung_u_foerderung_2015.pdf

http://www.jugendsozialarbeit-paritaet.de/data/%20broschuere_junge_fluechtlinge_zugang_ausbildung_u_foerderung_2015.pdf
http://www.jugendsozialarbeit-paritaet.de/data/%20broschuere_junge_fluechtlinge_zugang_ausbildung_u_foerderung_2015.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Eingliederungsvereinbarung
file:///C:/Users/ui/Documents/__to%20do%20%20%20%20%20%20wh%20offen/___Jochen/Arbeitslosengeldes%C2%A0II
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitslosengeld_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sperrzeit_(Sozialrecht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Agentur_f%C3%BCr_Arbeit
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentlich-rechtlicher_Vertrag
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__15.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__37.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitslosengeld_II
https://de.wikipedia.org/wiki/SGB_II
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/__15.html
https://www.essen.de/leben/zugewanderte_1/integrationsatlas/integrationsangebote_uebersicht.de.jsp
mailto:Team@Integration-Point.essen.de
https://www.essen.de/leben/fluechtlinge_1/integration_point.de.html
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- Die IHK Essen verlinkt unter http://www.essen.ihk24.de/produktmarken/Aus-
_und_Weiterbildung/Infos_Unternehmen/Fluechtlinge-in-Essen/2771726
auf eine Praktikumsdatenbank, wo Betriebe aus NRW Praktikumsplätze für Geflüchtete 
mit guter Bleibeperspektive platzieren ( www.iq-netzwerk-nrw.de/integrationsbetrieb).
Motto: „Integrationsbetriebe in NRW.

. 
7. Minijobs

s. Minijobzentrale
Voraussetzungen für die Beschäftigung in einem Minijob: Asylsuchende mit 
Aufenthaltsgestattung und Geduldete müssen eine   Erlaubnis   für eine konkrete Beschäf-
tigung bei der Ausländerbehörde beantragen.
https://www.minijob-zentrale.de/DE/0_Home/00_startseite/01_thementeaser/startseite_asylsuchende.html

8. Initiativen von Firmen
„Wir Zusammen“
Deutsche Unternehmen engagieren sich für die Integration von Flüchtlingen und unter-
stützen den Integrationsprozess aktiv: www.wir-zusammen.de 

„Wir zusammen“ wird von z.Zt. 114 (Stand: 19. Aug. 2016) namhaften Unternehmen in 
Deutschland und von deren Mitarbeitern getragen, z.B.:
Adam Opel AG , adidas Gruppe , Daimler AG, Deutsche Bahn AG, Deutsche Bank AG, 
Deutsche Lufthansa AG , Evonik Industries AG, RWE AG, Deutsche Wohnen AG, Deut-
sche Telekom AG, E.ON SE, EDEKA, HELLWEG, McDonald’s, Siemens AG, Thyssen 
Krupp AG, Unitymedia, Volkswagen AG, etc.

Im Menüpunkt „Initiativen“ muss man auf jedes der dargestellten Unternehmen klicken, 
um zu sehen, was es konkret anbietet. Z.B. E.ON:
: Berufsvorbereitungskurs: seit dem 01.12.2015 findet in Zusammenarbeit mit der TÜV 

NORD Bildung ein 9-monatiger Berufsvorbereitungskurs für 15 Teilnehmer statt. Der 
Kurs gliedert sich in die drei Bereiche:
- Weiterentwicklung der Deutschkenntnisse
- Berufsorientierung ( welcher Ausbildungsberuf passt zu den Teilnehmern) und
- Unterstützung bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder Praktikumsplatz.
Die Teilnehmer sollen durch die Vorbereitung einen besseren Zugang zum 
Ausbildungsmarkt erhalten.

: Einstiegsqualifizierung: E.ON bietet bundesweit 15 Plätze für eine 
Einstiegsqualifizierung vorwiegend im technischen Bereich an. Während der Einstiegs-
qualifizierung sollen auch die sprachlichen Kompetenzen erweitert werden, damit die 
TN im Anschluss die Voraussetzungen erfüllen, um erfolgreich eine Berufsausbildung 
bei E.ON zu beginnen.

http://www.wir-zusammen.de/
https://www.minijob-zentrale.de/DE/0_Home/00_startseite/01_thementeaser/startseite_asylsuchende.html
http://www.iq-netzwerk-nrw.de/integrationsbetrieb
http://www.essen.ihk24.de/produktmarken/Aus-_und_Weiterbildung/Infos_Unternehmen/Fluechtlinge-in-Essen/2771726
http://www.essen.ihk24.de/produktmarken/Aus-_und_Weiterbildung/Infos_Unternehmen/Fluechtlinge-in-Essen/2771726
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Anhang 1

Aufenthaltsgesetz (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von 
Ausländern im Bundesgebiet)  -  Auszug

§ 44     Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs  
(1) Einen Anspruch auf die einmalige Teilnahme an einem Integrationskurs hat ein Ausländer, 
der sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhält, wenn ihm 
1. erstmals eine Aufenthaltserlaubnis

a) zu Erwerbszwecken (§§ 18, 21),
b) zum Zweck des Familiennachzugs (§§ 28, 29, 30, 32, 36),
c) aus humanitären Gründen nach § 25 Absatz 1, 2, 4a Satz 3 oder § 25b,
d) als langfristig Aufenthaltsberechtigter nach § 38a oder

2. ein Aufenthaltstitel nach § 23 Abs. 2 oder Absatz 4
erteilt wird. Von einem dauerhaften Aufenthalt ist in der Regel auszugehen, wenn der 
Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis von mindestens einem Jahr erhält oder seit über 18 
Monaten eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, es sei denn, der Aufenthalt ist vorübergehender 
Natur.

(2) Der Teilnahmeanspruch nach Absatz 1 erlischt zwei Jahre nach Erteilung des den 
Anspruch begründenden Aufenthaltstitels oder bei dessen Wegfall.

(3) Der Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs besteht nicht, 
1. bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine schulische Ausbildung 
aufnehmen oder ihre bisherige Schullaufbahn in der Bundesrepublik Deutschland fortsetzen,
2. bei erkennbar geringem Integrationsbedarf oder
3. wenn der Ausländer bereits über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.
Die Berechtigung zur Teilnahme am Orientierungskurs bleibt im Falle des Satzes 1 Nr. 3 
hiervon unberührt.

(4) Ein Ausländer, der einen Teilnahmeanspruch nicht oder nicht mehr besitzt, kann im 
Rahmen verfügbarer Kursplätze zur Teilnahme zugelassen werden. Diese Regelung 
findet … Anwendung … auf Ausländer, die 
1. eine Aufenthaltsgestattung besitzen und bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter 
Aufenthalt zu erwarten ist,
2. eine Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 besitzen oder
3. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 besitzen.

Bei einem Asylbewerber, der aus einem sicheren Herkunftsstaat nach § 29a des Asylgesetzes 
stammt, wird vermutet, dass ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt nicht zu erwarten ist.

§ 44a   Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs  
(1) Ein Ausländer ist zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet, wenn 
1. er nach § 44 einen Anspruch auf Teilnahme hat und

a) sich nicht zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen kann oder
b) zum Zeitpunkt der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 23 Abs. 2, § 28 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 oder § 30 nicht über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt 
oder

2. er Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bezieht und die Teilnahme am 
Integrationskurs in einer Eingliederungsvereinbarung nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch vorgesehen ist oder
3. er in besonderer Weise integrationsbedürftig ist und die Ausländerbehörde ihn zur 
Teilnahme am Integrationskurs auffordert.



- 6 -
Anhang 2

§ 61 Asylgesetz  -  Erwerbstätigkeit

(1) Für die Dauer der Pflicht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, darf der Ausländer 

keine Erwerbstätigkeit ausüben.

(2) Im Übrigen kann einem Asylbewerber, der sich seit drei Monaten gestattet im 

Bundesgebiet aufhält, abweichend von § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes die Ausübung 

einer Beschäftigung erlaubt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit zugestimmt hat 

oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist, dass die Ausübung der Beschäftigung ohne 

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. Ein geduldeter oder rechtmäßiger 

Voraufenthalt wird auf die Wartezeit nach Satz 1 angerechnet. Die §§ 39, 40 Absatz 1 

Nummer 1 und Absatz 2 und die §§ 41 und 42 des Aufenthaltsgesetzes gelten entspre-

chend.

Einem Ausländer aus einem sicheren Herkunftsstaat gemäß § 29a, der nach dem 31. 
August 2015 einen Asylantrag gestellt hat, darf während des Asylverfahrens die Aus-

übung einer Beschäftigung nicht erlaubt werden.

Fassung aufgrund des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 (BGBl.     I   

S. 1722), in Kraft getreten am 24.10.2015

https://dejure.org/BGBl/2015/BGBl._I_S._1722
https://dejure.org/BGBl/2015/BGBl._I_S._1722
https://dejure.org/gesetze/AsylG/29a.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/42.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/41.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/40.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/39.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/4.html
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Anhang 3

Merkblatt zum Integrationskurs 
für 
- Asylbewerber mit einer Aufenthaltsgestattung gemäß § 55 Abs. 1 AsylG, 

- Ausländer mit einer Duldung gemäß § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG sowie 

- Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 Abs. 5 AufenthG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie können beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) einen Antrag auf Zulassung zur 
Teilnahme am Integrationskurs stellen. Hierfür müssen Sie eine der folgenden Voraussetzungen 
erfüllen: 
- Sie sind Asylbewerber, besitzen eine Aufenthaltsgestattung und die Staatsangehörigkeit einer der 
folgenden Herkunftsländer: 

 Iran ,  Irak ,  Syrien ,  Eritrea ,  Somalia

(für 2016 festgelegt). Des Weiteren dürfen Sie noch in keinem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union einen Asylantrag gestellt haben oder nach der Dublin III-Verordnung verpflichtet sein in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union einen Antrag zu stellen 
oder 
- Sie besitzen eine Duldung gemäß § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG oder eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs. 5 AufenthG. 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die noch schulpflichtig sind, können   nicht   am 
Integrationskurs teilnehmen. 

Was ist ein Integrationskurs? 
Der allgemeine Integrationskurs besteht aus zwei Teilen, dem Sprachkurs und dem Orientierungskurs. 
Im Sprachkurs lernen Sie den Wortschatz, den Sie zum Sprechen und Schreiben im Alltag benötigen. 
Dazu gehören Kontakte zu Behörden, Gespräche mit Nachbarn und am Arbeitsplatz, Briefe schreiben 
und Formulare ausfüllen. 
Der Orientierungskurs informiert Sie über das Leben in Deutschland. Hier lernen Sie etwas über die 
Rechtsordnung, die Kultur und die jüngere Geschichte des Landes. 
Der allgemeine Integrationskurs besteht aus einem Sprachkurs mit 600 Unterrichtseinheiten (eine 
Unterrichtseinheit dauert 45 Minuten) und einem Orientierungskurs mit 100 Unterrichtseinheiten. Der 
Sprachkurs besteht aus sechs Kursabschnitten mit jeweils 100 Unterrichtseinheiten. Die ersten 300 
Unterrichtseinheiten werden Basiskurs genannt, die darauf folgenden 300 Unterrichtseinheiten 
Aufbausprachkurs. 

Es gibt auch spezielle Integrationskurse, zum Beispiel für Frauen, Eltern, Jugendliche sowie für 
Personen, die nicht richtig lesen und schreiben können. Diese Kurse dauern 1.000 Unterrichtseinheiten. 
Wenn Sie besonders schnell lernen, können Sie einen Intensivkurs besuchen. Dieser dauert nur 430 
Unterrichtseinheiten. 

Die Einrichtung, welche Integrationskurse durchführt, der sogenannte „Kursträger“, führt mit Ihnen vor 
Beginn des Kurses einen Einstufungstest durch. Dabei wird festgestellt, mit welchem Kurs und 
Kursabschnitt Sie am besten beginnen. Der Einstufungstest ist kostenlos. 
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Teilnahme am Abschlusstest
Der Abschlusstest besteht aus einem Sprachtest und einem Test am Ende des Orientierungskurses, 
„Leben in Deutschland“ genannt. Wenn Sie im Sprachtest ausreichende Deutschkenntnisse 
(Sprachniveau B1) nachweisen und den Test „Leben in Deutschland“ bestehen, haben Sie den 
Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen. Sie erhalten dann das „Zertifikat Integrationskurs“. 

Wenn Sie bei einem oder bei beiden Tests nicht erfolgreich waren, erhalten Sie eine Bescheinigung über 
Ihr Ergebnis. Die Teilnahme am Abschlusstest ist kostenlos. 

Zulassung zum Integrationskurs durch das Bundesamt und Anmeldung beim Kursträger 

Bitte füllen Sie den Antrag auf Zulassung vollständig und gut leserlich aus. Wenn die von Ihnen 
angegebene Adresse auf einen anderen Namen lautet, füllen Sie unbedingt das Feld „Ggf. wohnhaft bei 
(c/o)“ aus, andernfalls kann die Post nicht zugestellt werden. Fügen Sie die im Antrag aufgeführten 
Dokumente bei und senden ihn dann an die darin angegebene Adresse. 

Mit Ihrer Unterschrift im Zulassungsantrag erklären Sie sich damit einverstanden, dass das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge die erhobenen Daten zum Zwecke der Durchführung des 
Integrationskurses erhebt, verarbeitet und nutzt, sowie diese mit den beim Bundesamt zur Durchführung 
des Asylverfahrens vorhandenen Daten abgleicht. Damit soll ausgeschlossen werden, dass Personen 
zum Integrationskurs zugelassen werden, die schon in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union einen Asylantrag gestellt haben oder die nach der Dublin III-Verordnung verpflichtet sind in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union einen Antrag zu stellen. 

Ihre Unterschrift umfasst auch, soweit erforderlich, den Abgleich mit den im Ausländerzentralregister 
vorhandenen Daten. Es wird überprüft, ob eine Duldung nach § 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG oder eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG vorliegt. 

Wenn Sie zur Teilnahme an einem Integrationskurs zugelassen werden, erhalten Sie vom Bundesamt die 
Bestätigung über die Berechtigung zur Teilnahme am Integrationskurs, den sogenannten 
„Berechtigungsschein“. Zusammen mit dem Berechtigungsschein erhalten Sie auch eine Liste der 
Kursträger, die in der Nähe Ihres Wohnortes Sprachkurse anbieten. 

Ihre Zulassung zum Kurs ist drei Monate gültig. Im Berechtigungsschein steht, bis zu welchem Datum 
Ihre Zulassung gültig ist. Bitte melden Sie sich so bald wie möglich bei einem Kursträger an und legen 
dort Ihren Berechtigungsschein vor. 

Der Kursträger muss Ihnen den voraussichtlichen Beginn eines Kurses mitteilen. Der Kurs sollte 
innerhalb von drei Monaten nach Ihrer Anmeldung beginnen. Kommt in dieser Zeit kein Kurs zustande, 
muss Sie der Kursträger informieren. Sie können dann selbst entscheiden, ob Sie noch länger warten 
oder sich einen anderen Kursträger suchen. In diesem Fall muss Ihnen der Kursträger den 
Berechtigungsschein zurückgeben. 

Ordnungsgemäße Kursteilnahme 
Damit Sie das Ziel des Integrationskurses erreichen, sollten Sie ordnungsgemäß am Kurs teilnehmen. 
Das bedeutet, dass Sie den Unterricht regelmäßig bis zum Kursende besuchen und am Abschlusstest 
teilnehmen. Die ordnungsgemäße Kursteilnahme ist für Sie auch wichtig, wenn Sie Fahrtkosten erhalten 
oder gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt Unterrichtseinheiten des Sprachkurses wiederholen 
wollen. Ihr Kursträger bestätigt Ihnen die ordnungsgemäße Teilnahme schriftlich, wenn Sie dies 
wünschen. 

Wechsel des Kursträgers 
Sie können den Kursträger grundsätzlich nur nach dem Ende eines Kursabschnitts wechseln. 
Ausnahmsweise dürfen sie den Kursträger in folgenden Fällen innerhalb eines Kursabschnitts wechseln: 
- Umzug 
- Wechsel zwischen Teilzeit- und Vollzeitkursen 
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- Arbeitsaufnahme 
Bei einem Wechsel aus anderen Gründen gehen Ihnen die nicht mehr besuchten Unterrichtseinheiten des 
Kursabschnitts verloren. 

Im Falle eines Wechsels muss Ihnen der Kursträger den Berechtigungsschein zurückgeben. 

Kosten des Integrationskurses 
Die Teilnahme am Kurs ist für Sie kostenlos. 

Fahrtkosten 
Sie können vom Bundesamt einen Zuschuss zu den Fahrtkosten erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass 
der Kursort mehr als 3 km von Ihrer Wohnung entfernt ist. Sie erhalten die Fahrtkosten auch nur zum 
nächstgelegenen Kursort. Den Antrag senden Sie bitte an die für Ihren Wohnort zuständige 
Regionalstelle des Bundesamtes. Diese finden Sie im Internet unter www.bamf.de. Geben Sie dort im 
Feld „Suchen“ den Begriff „Web-GIS“ ein. Sie kommen so zu einer Suchmaske. Geben Sie in dieser 
Ihre Adresse ein und wählen die Option „zuständige Regionalstelle mit Regionalkoordinator“ und gehen 
abschließend auf „Suche“. 

Sie erhalten nur dann einen Zuschuss zu den Fahrtkosten, wenn Sie ordnungsgemäß am Unterricht 
teilgenommen haben. „Ordnungsgemäß“ heißt, dass Sie regelmäßig am Unterricht teilnehmen. 

Wiederholung von maximal 300 Unterrichtseinheiten des Sprachkurses 
Wenn Sie 
- nach Abschluss des Asylverfahrens einen Asyl- oder anderen Schutzstatus oder 
- im Anschluss an die Duldung gemäß § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG bzw. die Aufenthaltserlaubnis 

gemäß § 25 Abs. 5 AufenthG einen dauerhaften Aufenthaltstitel 

erhalten haben, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen einmalig bis zu 300 Unterrichtseinheiten 
des Sprachkurses wiederholen. Dafür müssen Sie vollständig und ordnungsgemäß am Sprachkurs 
teilgenommen, im Anschluss einen Sprachtest gemacht und dabei keine ausreichenden 
Deutschkenntnisse (Sprachniveau B1) nachgewiesen haben.

 Für die Teilnahme an den Wiederholungsstunden ist ein Antrag erforderlich. Bitte stellen Sie diesen bei  
der für Ihren Wohnort zuständigen Regionalstelle des Bundesamtes. 

Wenn Sie einen Alphabetisierungskurs besuchen, ist keine vorherige Teilnahme am Sprachtest 
erforderlich, um die 300 Unterrichtseinheiten wiederholen zu können. 

Was Sie sonst noch wissen sollten 
Alle in diesem Merkblatt genannten Antragsformulare erhalten Sie auch vom Kursträger, bei Ihrer 
Ausländerbehörde oder bei der für Ihren Wohnort zuständigen Regionalstelle des Bundesamtes. 
Außerdem finden Sie die Formulare auf der Internetseite unter: www.bamf.de/formulare. 

Das Merkblatt enthält die für Sie wichtigsten Informationen zur Teilnahme am Integrationskurs. Weitere 
Fragen kann Ihnen auch der Kursträger beantworten. 
Während des Besuchs eines Integrationskurses sind Sie nicht gesetzlich unfallversichert. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Besuch des Integrationskurses!

http://www.bamf.de/formulare
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